
Ergebnisse der Differenzbilanzierung

Für die infra fürth gmbh als Netzbetreiber wird die Veröffentlichungspflicht der Ergebnisse der 

Differenzbilanzierung gem. § 12 Abs. 3 Satz 4 ausgenommen, die an unser Verteilnetz weniger 

als 100.000 Kunden unmittelbar oder mittelbar angeschlossen sind.


